
im Lebensalter, in der Leistung und im Leistungsver
mögen, in der Lebens- und Berufserfahrung, in der 
Qualifikation, in den sozialen Lebensumständen 
usw. berücksichtigt. Besondere Aufmerksamkeit gilt 
der G. im / Strafrecht der DDR: Niemand darf we
gen seiner Nationalität, seiner Rasse, seines Glau
bensbekenntnisses, seiner Weltanschauung oder we
gen seiner Zugehörigkeit zu einer Klasse oder sozia
len Schicht strafrechtlich verfolgt oder benachteiligt 
werden, heißt es in Art. 5 Strafgesetzbuch. Bei der 
Anwendung des Strafrechts sind die objektiven und 
subjektiven Umstände der Tat, ihre Folgen, ihre Ur
sachen und Bedingungen, die Schuld des Täters so
wie die Möglichkeiten seiner Erziehung unter Be
rücksichtigung seiner Persönlichkeit festzustellen 
und nach den für alle geltenden Gesetzen zu beurtei
len.

Grenzgebiet - territorialer Bereich entlang der 
Staatsgrenze bzw. an der Küste der DDR. Jeder 
Staat hat auf Grund seiner / Souveränität das 
Recht, seine Staatsgrenzen in der Weise zu sichern, 
die er für erforderlich hält, und zu diesem Zweck 
auch ein Grenzregime festzulegen, d. h., einen be
stimmten Bereich seines Hoheitsgebietes entlang 
den Staatsgrenzen zum G. zu erklären und für das 
Betreten dieses Gebietes, den Aufenthalt in ihm und 
ähnliche Fragen spezielle rechtliche Regelungen zu 
treffen. In der DDR wurden auf der Grundlage des 
Grenzgesetzes vom 25. März 1982 mit der Grenzver
ordnung vom gleichen Datum (GBl. I 1982 Nr. 11 
S. 197, 203) die G. mit Schutzstreifen, Sperrzonen 
und Grenzzonen bestimmt. Die Ordnung in den G., 
d.h. das Betreten, der Aufenthalt usw., ist in der 
Grenzverordnung sowie in der Grenzordnung vom 
25. März 1982 (GB1.I 1982 Nr. 11 S.208) geregelt. 
Im G. an der Staatsgrenze zur CSSR und zur VR Po
len bestehen keine den Aufenthalt einschränkenden 
Ordnungen, was den freundschaftlichen Beziehungen 
zu diesen Staaten und dem Charakter der Grenzen als 
Freundschaftsgrenzen entspricht. Lediglich für die 
Ordnung auf den Grenzgewässern sind einige beson
dere Regelungen getroffen. Entlang der Küste gibt 
es eine Grenzzone, in die auch einige Inseln und See
gewässer einbezogen sind. Hier gelten besondere 
Festlegungen für die Benutzung und das Liegen von 
Sportbooten, die Registrierung von Wasserfahrzeu
gen, das Zelten und das Aufstellen von Wohn- und 
Campingwagen sowie für die Vermietung von Zim
mern, Schlafstellen und die Anmeldung beim be
suchsweisen Aufenthalt. An der Staatsgrenze zu 
Berlin (West) besteht ein Schutzstreifen, an der 
Staatsgrenze zur BRD ein Schutzstreifen und eine 
Sperrzone. Für diese G. gelten besondere Melde-, 
Registrier-, Zuzugs-, Einreise- und Aufenthaltsbe
stimmungen. Außerdem gibt es Festlegungen, die 
bei der Verrichtung von Feld-, Wald- und anderen 
volkswirtschaftlichen Arbeiten sowie bei Bauarbei
ten zu berücksichtigen sind. Charakteristisch für das 
Grenzregime der DDR ist die in § 15 Grenzverord
nung verankerte Pflicht der örtlichen Räte, in den G. 
die Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens und 
die weitere Verbesserung der Lebens- und Wohnbe-

Grundrechtsgarantien

dingungen der Bürger trotz der erhöhten Anforde
rungen an Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.

Grundbuch / Liegenschaftsdienst

Grundrechte / Einheit von Rechten und Pflichten 
? sozialistische Grundrechte und -pflichten

Grundrechtsgarantien - Voraussetzungen und Be
dingungen, Mittel und Methoden, mit denen in der 
sozialistischen Gesellschaft die Verwirklichung und 
Entwicklung der Grundrechte gesichert wird. Sie ge
währleisten die Realität der / sozialistischen 
Grundrechte und -pflichten. Dagegen erweisen sich 
Grundrechtsproklamationen in kapitalistischen 
Staaten weitgehend als irreal, weil echte Garantien 
nicht gegeben sind und die Interessen herrschender 
Kreise ihrer Verwirklichung entgegenstehen. Die G. 
sind vor allem in der sozialistischen Gesellschafts
ordnung selbst begründet, deren Existenz und Ent
wicklung die aktive Ausübung der Grundrechte und 
-pflichten (z.B. des Rechts auf umfassende Mitge
staltung oder des Rechts und der Pflicht zur Arbeit) 
verlangt; die Gewährleistung der Grundrechte er
weist sich als eine .gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
G. haben zum Ziel, die verantwortungsbewußte 
Wahrnehmung der Grundrechte und -pflichten zu 
ermöglichen und zu fördern; sie dienen zugleich dem 
Schutz der Grundrechte, haben deren Verletzung 
vorzubeugen und zu sichern, daß eingetretene Ver
letzungen beseitigt werden.
Zu den G. gehören die politischen, ökonomischen 
und ideologischen (auch als gesellschaftliche Garan
tien bezeichnet) sowie die juristischen Garantien. 
Entscheidende politische Garantien sind die Füh
rung der Gesellschaft durch die marxistisch-leninisti
sche Partei und die politische Macht der Arbeiter 
und Bauern. Die Partei vermittelt der Arbeiterklasse 
und allen Werktätigen das theoretische Rüstzeug 
und gibt ihnen die Orientierung für die Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft; sie be
fähigt die Werktätigen, ihre Rechte bewußt wahrzu
nehmen und ihre Pflichten diszipliniert zu erfüllen. 
Als verantwortungsbewußte Träger der sozialisti
schen Staatsmacht sichern die Werktätigen durch die 
von ihnen gewählten / Volksvertretungen, durch 
ihre Mitgestaltung in allen gesellschaftlichen Berei
chen ihre eigenen Rechte als Staatsbürger und bauen 
sie aus. Die ökonomischen Garantien bestehen vor 
allem im sozialistischen Eigentum an den Produk
tionsmitteln, in den damit verbundenen sozialisti
schen Produktionsverhältnissen, dem sozialistischen 
Wirtschafts- und Planungssystem. Sie bilden das 
Fundament für die Erhöhung der wirtschaftlichen 
Leistungskraft, für die Verwirklichung des Lei
stungsprinzips, für soziale Sicherheit der Werktäti
gen, ohne die es wahre Freiheit, Menschenwürde 
und Menschenrechte nicht geben kann. Zu den öko
nomischen G. werden auch die finanziellen und ma-
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